
 

Seite 1 von 1 aus Vorlage: AW/0043/2019 

Antwort 
zur Anfrage Nr. AF/0033/2019 

 

Vorlage: AW/0043/2019 Datum: 19.03.2019 

Baudezernent 

Verfasser: 63-Brückenbauamt Az.: 63/Be 

Betreff: 

Anfrage FREIE WÄHLER Ratsfraktion: Bolzplatz Vorlandbrücke Europabrücke 

Gremienweg: 

28.03.2019 Stadtrat  einstimmig  mehrheitl.  ohne BE 

 abgelehnt  Kenntnis  abgesetzt 

 verwiesen  vertagt  geändert 

TOP  öffentlich  Enthaltungen  Gegenstimmen 

 

Antwort: 

Zu Pkt. 1 

Die für das Spielfeld vorgesehene Fläche liegt an der Weinbergstr. 6, gegenüber der 

Regenbogengrundschule sowie neben der teilweise neu errichteten Europabrücke in der Gemarkung 

Koblenz, flur 9, Flurstück 12/6. Während der Baumaßnahme „Neubau der Vorlandbrücke in Koblenz-

Lützel“ wurden Teile der angrenzenden Flächen als Lagerstätten genutzt, die nun wieder hergestellt 

werden sollen. Auf der Fläche war vorher ein Bolzplatz vorhanden, den es wieder herzustellen gilt. 

Seine ursprüngliche Lage und Form kann der Platz zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekommen, da der 

Mosel zugewandte Teil des Grundstückes für die Außenstelle des WSA Bingen als Ausweichstelle 

wegen des Neubaus Pfaffendorfer Brücke benötigt wird. 

 

Zu Pkt. 2 

Mit den Planungen durch den Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen wurde Mitte des 

Jahres 2018 begonnen. 

 

Zu Pkt. 3 

Nach Fertigstellung der Planung und in Abstimmung mit den beteiligten Ämtern, wurde die 

Ausschreibung im Dezember 2018 (Submission 11.12.2018) auf den Markt gebracht. 

Der Ausschuss für allgemeine Bau- und Liegenschaftsverwaltung (ABL) hat in der Sitzung vom 

15.01.2019 der Auftragsvergabe zugestimmt. 

Hierzu wurde der Auftrag in Höhe von 127.683,35 € an die Firma Heus Betonwerke GmbH vergeben. 

 

Zu Pkt. 4 

Der Jugendhilfeausschuss brauchte bei der Planung zur Wiederherstellung nicht mitbeteiligt werden, 

da es sich bei dieser Maßnahme um eine Flächenwiederherstellung handelt, die den aktuellen 

Gegebenheiten vor Ort angepasst wird. Das Jugendamt war involviert. 

 

Zu Pkt. 5 

Die Finanzierung erfolgt zu Lasten des Verursachers, in diesem Fall das Brückenbauamt, welches die 

notwendigen Mittel aus dem Bautitel der Vorlandbrücke zur Verfügung stellt. Staatliche Zuschüsse 

gibt es keine. 
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